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Antwort

 

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Rolf Kutzmutz, Gerhard Jüttemann und 
der Fraktion der PDS
– Drucksache 14/3080 –

Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen in den neuen Bundesländern

 

Seit 1989 entstand in den neuen Bundesländern eine neue Landschaft von außer-

universitären Forschungseinrichtungen. Einerseits gehören dazu solche For-

schungseinrichtungen, die aus Einrichtungen der Akademie der Wissenschaften der

DDR entstanden, andererseits solche außeruniversitären Forschungseinrichtungen

und -Unternehmen, die sich aus ehemaligen Forschungsabteilungen der großen

Industriekombinate herausgebildet haben. Zu einem nicht unbeträchtlichen Teil wur-

den o. g. DDR-Einrichtungen in das Max-Planck-Institut, die Fraunhofer-Gesell-

schaft, die Großforschungseinrichtungen der Helmholtz-Gesellschaft und die Blaue-

Liste-Institute der Leibnitz-Gesellschaft integriert. Weiterhin entstanden andere Ein-

richtungen der außeruniversitären Forschung, wie z. B. Forschungs-GmbH oder ost-

deutsche Forschungsvereinigungen, die in der Forschungslandschaft des früheren

Bundesgebietes keine Entsprechung fanden. 

Obwohl der Bund und die Länder gerade in den neuen Bundesländern besondere

Bemühungen für die Etablierung der außeruniversitären Forschung nach dem west-

deutschen Vorbild unternommen haben, sind heutzutage immer noch Defizite wie

z. B. die mangelhafte institutionelle Grundförderung ostdeutscher außeruniversitärer

Forschungseinrichtungen zu beklagen. Aus der Sicht der Bundesregierung interes-

siert es uns deshalb, wie sie den Entwicklungsstand der außeruniversitären For-

schung in den neuen Bundesländern einschätzt und welche Vorhaben sie im Bereich

der außeruniversitären Forschung in den neuen Bundesländern für die kommenden

Jahre hat.
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1. Welche Strukturen der außeruniversitären Forschung sind der Bundesre-

gierung in den neuen Bundesländern im Einzelnen bekannt (bitte Angaben

nach Einrichtungen wie Max-Planck-Institut, Fraunhofer-Gesellschaft,

Großforschungseinrichtungen der Helmholtz-Gesellschaft, Blaue-Liste-

Institute, übrige Einrichtungen sowie nach Bundesländern)?

 

Die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF) ist in den
neuen Ländern mit dem GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ), dem Max-
Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC), dem Umweltforschungs-
zentrum Leipzig-Halle (UFZ) und darüber hinaus mit Forschungseinrichtungen
bzw. Außenstellen anderer Helmholtz-Zentren vertreten; dazu gehören die For-
schungsstelle Potsdam des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeres-
forschung (AWI), DESY-Zeuthen, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) am Standort Berlin-Adlershof, das GKSS-Forschungszentrum
Geesthacht (GKSS) in Teltow, das GMD-Forschungszentrum Informations-
technik (GMD) in Berlin-Adlershof, das Hahn-Meitner-Institut Berlin (HMI)
in Berlin-Adlershof und das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in
Greifswald.

Die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) hat in den neuen Ländern 18 Institute
(MPI), ein Teilinstitut und eine Forschungsstelle eingerichtet: 

 

●

 

MPI für Wissenschaftsgeschichte, Berlin

 

●

 

MPI für Infektionsbiologie, Berlin 

 

●

 

MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung, Golm/Potsdam

 

●

 

MPI für molekulare Pflanzenphysiologie, Golm/Potsdam

 

●

 

MPI für Gravitationsphysik, Golm/Potsdam

 

●

 

MPI für demografische Forschung, Rostock

 

●

 

MPI für Physik komplexer Systeme, Dresden 

 

●

 

MPI für neuropsychologische Forschung, Leipzig

 

●

 

MPI für chemische Physik fester Stoffe, Dresden

 

●

 

MPI für Mathematik in den Naturwissenschaften, Leipzig

 

●

 

MPI für molekulare Zellbiologie und Genetik, Dresden

 

●

 

MPI für evolutionäre Anthropologie, Leipzig

 

●

 

MPI für Mikrostrukturphysik, Halle

 

●

 

MPI für ethnologische Forschung, Halle

 

●

 

MPI für Dynamik komplexer technischer Systeme, Magdeburg

 

●

 

MPI zur Erforschung von Wirtschaftssystemen, Jena

 

●

 

MPI für chemische Ökologie, Jena

 

●

 

MPI für Biogeochemie, Jena

 

●

 

Teilinstitut des MPI für Plasmaphysik, Greifswald

 

●

 

Forschungsstelle Enzymologie der Proteinfaltung, Halle

In den neuen Ländern sind die folgenden 33 Einrichtungen der Wissenschafts-
gemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL) (ehemals Blaue Liste) gegrün-
det worden:

 

●

 

Astrophysikalisches Institut Potsdam
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●

 

Deutsches Institut für Ernährungsforschung Bergholz-Rehbrücke

 

●

 

Forschungsinstitut für die Biologie landwirtschaftlicher Nutztiere
Dummerstorf

 

●

 

Forschungsverbund Berlin e. V. – Ferdinand-Braun-Institut für Höchst-
frequenztechnik

 

●

 

Forschungsverbund Berlin e. V. – Forschungsinstitut für Molekulare Phar-
makologie

 

●

 

Forschungsverbund Berlin e. V. – Institut für Angewandte Analysis und
Stochastik

 

●

 

Forschungsverbund Berlin e. V. – Institut für Gewässerökologie und Bin-
nenfischerei

 

●

 

Forschungsverbund Berlin e. V. – Institut für Kristallzüchtung

 

●

 

Forschungsverbund Berlin e. V. – Institut für Zoo- und Wildtierforschung

 

●

 

Forschungsverbund Berlin e. V. – Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik
und Kurzzeitspektroskopie

 

●

 

Forschungsverbund Berlin e. V. – Paul-Drude-Institut für Festkörperelektro-
nik

 

●

 

Forschungszentrum Rossendorf e. V., Schönfeld-Weißig

 

●

 

Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa Halle/Saale, Magde-
burg

 

●

 

Institut für Agrartechnik Bornim

 

●

 

Institut für Atmosphärenphysik an der Universität Rostock, Kühlungsborn

 

●

 

Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung, Dresden

 

●

 

Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau, Großbeeren

 

●

 

Institut für Halbleiterphysik, Frankfurt/Oder

 

●

 

Institut für Länderkunde, Leipzig

 

●

 

Institut für Molekulare Biotechnologie, Jena

 

●

 

Institut für Neurobiologie, Magdeburg

 

●

 

Institut für Niedertemperatur-Plasmaphysik e. V. an der Ernst-Moritz-Arndt-
Universität Greifswald

 

●

 

Institut für Oberflächenmodifizierung, Leipzig

 

●

 

Institut für ökologische Raumentwicklung Dresden

 

●

 

Institut für Ostseeforschung Warnemünde an der Universität Rostock

 

●

 

Institut für Pflanzenbiochemie, Halle

 

●

 

Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung, Gatersleben

 

●

 

Institut für Polymerforschung Dresden

 

●

 

Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung, Erkner

 

●

 

Institut für Troposphärenforschung, Leipzig

 

●

 

Institut für Wirtschaftsforschung Halle

 

●

 

Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung

 

●

 

Zentrum für Agrarlandschafts- und Landnutzungsförderung, Müncheberg
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Die Fraunhofer Gesellschaft (FhG) hat in den neuen Ländern 18 Einrichtungen,
davon 9 eigenständige Institute (FhI), 4 Teilinstitute und 5 Außenstellen aufge-
baut: 

 

●

 

FhI für Software- und Systemtechnik, Berlin

 

●

 

FhI für Zuverlässigkeit und Mikrointegration, Berlin

 

●

 

FhI für Angewandte Polymerforschung, Teltow

 

●

 

FhI für Angewandte Optik und Feinmechanik, Jena

 

●

 

FhI für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik, Dresden

 

●

 

FhI für Werkstoff- und Strahltechnik, Dresden

 

●

 

FhI für Keramische Technologien und Sinterwerkstoffe, Dresden

 

●

 

FhI für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik, Chemnitz

 

●

 

FhI für Fabrikbetrieb und -automatisierung, Magdeburg

 

●

 

FhI für Werkstoffmechanik, IWM, Institutsteil Halle

 

●

 

FhI für Graphische Datenverarbeitung, Institutsteil Rostock

 

●

 

FhI für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme, Institutsteil Dresden

 

●

 

FhI für Verkehrs- und Infrastruktursysteme, Institutsteil Dresden

 

●

 

Außenstelle Polymermaterialien und Composite des FhI für Zuverlässigkeit
und Mikrointegration, IZM Teltow

 

●

 

Außenstelle für Automatisierung des Schaltkreis- und Systementwurfs des
FhI für Integrierte Schaltungen, ISS-A, Dresden

 

●

 

Außenstelle für Pulvermetallurgie und Verbundwerkstoffe des FhI für Fer-
tigungstechnik u. Angewandte Materialforschung, IFAM, Dresden

 

●

 

Außenstelle für Akustische Diagnose und Qualitätssicherung des FhI für
Zerstörungsfreie Prüfverfahren, IzfP, Dresden

 

●

 

Außenstelle für Mechanische Zuverlässigkeit in der Mikrotechnik des FhI
für Zuverlässigkeit und Mikrointegration, IZM, Chemnitz 

Die Anlage 1 enthält eine Übersicht über die außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen, einschließlich der Bundes- und Landesforschungseinrichtungen,
geordnet nach neuen Ländern.

 

2. Wie ist die Entwicklung seit 1989 verlaufen?

Welche Einrichtungen der außeruniversitären Forschung entstanden aus

der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR und aus den ehe-

maligen Kombinaten der DDR?

 

Bund, Länder und Wissenschaftsorganisationen berieten bereits im Frühjahr 1990
gemeinsam mit dem Ministerium für Forschung und Technologie der DDR Kon-
zepte zur Neuordnung der ostdeutschen Forschung. Ziel des Vereinigungsprozes-
ses sollte – gemäß Artikel 38 Einigungsvertrag – eine einheitliche deutsche For-
schungslandschaft sein (s. hierzu auch Drucksachen 13/3123 und 13/1905).

Grundlage für die Gründung von Instituten in den neuen Ländern war die Er-
kenntnis, dass die Prioritäten der Forschung in den neuen Ländern nicht nur aus
dem dort bereits vorhandenen Potential abgeleitet werden konnten, sondern
Konzepte benötigt wurden, die neuesten Entwicklungen in Wissenschaft und
Forschung auch nach internationalen Maßstäben Rechnung tragen. 
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Die MPG beschloss 1990 ein Konzept bestehend aus einem auf schnell grei-
fende Maßnahmen gerichteten Sofortprogramm zur Stärkung der Grundlagen-
forschung an den Universitäten und einem Langzeitprogramm, das zum Aufbau
von Max-Planck-Instituten führte. Dieses Konzept entsprach den Empfehlun-
gen des Wissenschaftsrates und der Bitte von Bund und Ländern. Anliegen war,
mit diesen Maßnahmen erhaltenswertes Forschungspotential der ehemaligen
DDR vor dem Zerfall zu bewahren. Auf den Empfehlungen des Wissenschafts-
rates beruhten die ersten beiden Institutsgründungen in den neuen Bundeslän-
dern 1992, das MPI für Mikrostrukturphysik, Halle (Saale), und das MPI für
Kolloid- und Grenzflächenforschung, Teltow/Berlin-Adlershof/Freiberg jetzt in
Golm.

Auf Empfehlung des Wissenschaftsrates entwickelte und betreute die MPG
durch ihre neugegründete „Fördergesellschaft Wissenschaftliche Neuvorhaben
mbH“ darüber hinaus sieben geisteswissenschaftliche Forschungsschwer-
punkte. Diese Schwerpunkte wurden 1996 als geisteswissenschaftliche Zentren
an die zu ihrer Fortführung bereiten Länder übergeben. Aus einem dieser
geisteswissenschaftlichen Forschungsschwerpunkte – Wissenschaftsgeschichte
und -theorie – ist das 1993 gegründete Max-Planck-Institut (MPI) für Wissen-
schaftsgeschichte in Berlin hervorgegangen. 

Die Gründung der Helmholtz-Zentren erfolgte ebenfalls auf der Grundlage von
Empfehlungen des Wissenschaftsrates. Zur Sicherung und zum Ausbau der
Wissensbasis in großforschungstypischen zukunftsträchtigen Aufgabengebie-
ten (u. a. Molekulare Medizin, Geo- und Umweltforschung) wurden die drei
bereits genannten Zentren (GFZ, MDC, UFZ) 1991/92 eingerichtet. Im glei-
chen Zeitraum wurden die in der Antwort zu Frage 1 angeführten Forschungs-
einrichtungen bzw. Außenstellen in bestehende Großforschungseinrichtungen
integriert. Ein besonderer Schwerpunkt wurde mit der Forschungsanlage Wen-
delstein 7-X des Instituts für Plasmaphysik (IPP) in Greifswald gesetzt. Hier
wird bis zum Jahre 2005 eine Versuchsanordnung der Fusionsforschung errich-
tet, die weltweit zu den größten ihrer Art zählt und exzellente Arbeitsbedingun-
gen schafft.

Auch die Einrichtungen der Blauen Liste wurden aufgrund von Empfehlungen
des Wissenschaftsrates gegründet. Dieses Förderinstrument erlaubte es Bund
und Ländern, große Teile der Forschungskapazitäten der ehemaligen Akade-
mien der Wissenschaften zu erhalten und in das gesamtdeutsche Wissenschafts-
system zu integrieren. Durch diese neuen Einrichtungen der Blauen Liste wur-
den bedeutsame Schwerpunkte in der Umweltforschung, der Biomedizin und
der physikalischen Grundlagenforschung geschaffen. Erstmals wurden auch
Einrichtungen der Agrarforschung in der Blauen Liste gefördert. 

Um das Potential der angewandten Forschung in den neuen Ländern bewahren
zu können, engagierte sich die Fraunhofer-Gesellschaft hier sehr schnell und
entschieden. Im April 1991 beschloss der Senat mit Wirkung vom 1. Januar
1992 die Gründung von acht eigenständigen Fraunhofer-Einrichtungen, eines
Teilinstituts und von zehn Außenstellen. Ein Jahr später folgte die Gründung
zweier weiterer Außenstellen und einer zusätzlichen Fraunhofer-Einrichtung in
Berlin. 

Zur weiteren Entwicklung der Forschungseinrichtungen wird auf die Antwort
zu Frage 4 verwiesen.

Eine Übersicht über die Vorgängereinrichtungen der o. g. Forschungsinstitute
hat der Wissenschaftsrat im Jahre 1992 in seinen „Stellungnahmen zu den
außeruniversitären Forschungseinrichtungen in den neuen Ländern und in Ber-
lin ( Allgemeiner Teil)“ veröffentlicht (Anlage 2).
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Im Zuge der Privatisierung der ehemaligen DDR-Kombinate durch die Treu-
handanstalt (THA) wurden die FuE-Abteilungen von den Kombinaten abge-
trennt, in selbständige Einrichtungen überführt und im Jahr 1991 im Auftrag
der THA evaluiert. Diesen auf diese Weise entstandenen Forschungs-GmbH
kam in den folgenden Jahren eine besondere Bedeutung bei der Aufrechterhal-
tung industrieller Forschung in Ostdeutschland zu. Der Bund hat mit seiner
Projektförderung – insbesondere mit dem Förderprogramm „Marktvorberei-
tende Industrieforschung und wirtschaftlicher Strukturwandel” – in erhebli-
chem Umfang mit zur Finanzierung dieser Forschungseinrichtungen beigetra-
gen. Die Einrichtungen sind vorrangig auf regionaler Ebene aktiv und strahlen
regional aus.

Von den ursprünglichen 117 Forschungs-GmbH (aus 1990/91) nutzen gegen-
wärtig 56 dieser Industrieforschungseinrichtungen das Förderprogramm des
Bundes „Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation in KMU und
externen Industrieforschungseinrichtungen in den neuen Bundesländern“ mit
einem durchschnittlichen Fördervolumen in Höhe von 65 bis 70 Mio. DM pro
Jahr. 

 

3. Wie schätzt die Bundesregierung die Wirksamkeit der außeruniversitären

Forschungseinrichtungen in den neuen Bundesländern auf die regionale,

wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung ein?

 

In der außeruniversitären Forschung haben sich in den neuen Ländern Poten-
tiale gebildet, die an Modernität und Zukunftsorientierung national und inter-
national anerkannt sind. Beispiele dafür sind die molekulare Biologie und Gen-
technik an Standorten wie Berlin (MDC, Forschungsinstitut für Molekulare
Pharmakologie), Golm/Potsdam (MPI für molekulare Pflanzenphysiologie),
Gatersleben (Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung), Jena
(Institut für Molekulare Biotechnologie), Halle (Institut für Pflanzenbiochemie)
und Magdeburg (Institut für Neurobiologie), neue physikalische Technologien
in Berlin (Ferdinand Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik, Institut für
Kristallzüchtung, Max Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspekt-
roskopie, Paul Drude-Institut für Festkörperelektronik), Golm/Potsdam (MPI
für Kolloid- und Grenzflächenforschung), Dresden (Institut für Festkörper- und
Werkstoffforschung), Frankfurt/Oder (Institut für Halbleiterphysik), Greifs-
wald (Institut für Plasmaphysik, Institut für Niedertemperatur-Plasmaphysik)
und Leipzig (Institut für Oberflächenmodifizierung), um nur einige Beispiele
zu nennen. 

Mit dem GeoForschungszentrum Potsdam hat die gesamte deutsche geowis-
senschaftliche Forschung eine in den alten Bundesländern vorher fehlende in-
stitutionelle Fokussierung an einem traditionsreichen Standort erhalten. Die
Umweltforschung

 

ist ohne die Standorte in den neuen Ländern (Umwelt-
forschungszentrum Leipzig-Halle, Institut für Troposphärenforschung Leipzig,
Institut für Klimafolgenforschung Potsdam, Institut für Ostseeforschung
Rostock-Warnemünde) nicht mehr vorstellbar. 

Auch die FhG-Einrichtungen in den neuen Ländern sind zu einem wirksamen
Strukturelement für den Wiederaufbau der Wirtschaftsstandorte in den Regio-
nen geworden. Sie tragen zu einer nachhaltigen Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen bei und die-
nen zur Sicherung und Schaffung von hochwertigen Arbeitsplätzen.

Am Beispiel des Aufbaus der Institute der Max-Planck-Gesellschaft in den
neuen Länder lässt sich die Wirkung der außeruniversitären Einrichtungen auf
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die regionale, gesellschaftliche und wissenschaftliche Entwicklung belegen. So
erfolgte der Prozess der Gründung und des Aufbaus der Institute bei der MPG
in enger Abstimmung mit den Regierungen der einzelnen Länder und deren
Hochschulentwicklungsplänen. Die MPG informierte die Kultus- und Wissen-
schaftsminister der neuen Länder in gemeinsamen Arbeitstreffen regelmäßig
über den Stand der Planungen ihrer Projekte. Die Gründungskommissionen
machten sich vor Ort mit dem jeweiligen wissenschaftlichen Umfeld und den
Voraussetzungen für mögliche Kooperationsbeziehungen mit den Universitäten
vertraut. Eine endgültig positive Ausstrahlung der Institute auf die regionale,
wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung in den jeweiligen
Ländern wird sich dann vollständig entfalten, wenn der Aufbau der Institute ab-
geschlossen und die wissenschaftliche Arbeit in vollem Umfang aufgenommen
worden ist.

Vor diesem Hintergrund sind gute Voraussetzungen für eine tiefgreifende Wirk-
samkeit der in den neuen Ländern gegründeten Forschungseinrichtungen gege-
ben. 

 

4. Wie schätzt die Bundesregierung den Entwicklungsstand, die Entwick-

lungschancen und die Defizite der außeruniversitären Forschung in den

neuen Bundesländern ein und welche Vorstellungen hat sie zum Vorantrei-

ben der Entwicklung dieser Forschungseinrichtungen?

 

Durch die Bereitstellung erheblicher Investitions- und Sachmittel ist mittels
Umstrukturierung, Neugründung und Neuprofilierung in der ostdeutschen au-
ßeruniversitären Forschung eine leistungsfähige Infrastruktur an Forschungs-
einrichtungen erhalten bzw. geschaffen worden. Ihr weiterer Ausbau bleibt
eines der politischen Ziele der Bundesregierung. Dies zeigt sich auch am Haus-
halt 1999 und 2000 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF) deutlich. Hier stehen für die gemeinsam von Bund und Ländern geför-
derten Forschungseinrichtungen über 1,1 Mrd. DM zur Verfügung. Das sind
über 21 % der gesamten institutionellen Förderung des BMBF.

Bis auf die Plasmaphysik in Greifswald sind die Einrichtungen der HGF voll
ausgebaut und nehmen ihre Aufgaben in Forschung und Entwicklung sowie im
Wissens- und Technologietransfer seit Jahren und mit steigendem Erfolg wahr,
wie die zunehmende Einbindung in größere nationale und vor allem internatio-
nale Programme unterstreicht (vgl. im Einzelnen Antwort zu Frage 20). 

Die in den neuen Bundesländern gegründeten Forschungseinrichtungen der
MPG befinden sich zum Teil noch in der Aufbauphase. Jedoch ist ihr interna-
tionaler Leistungsstand schon jetzt beeindruckend. Von den insgesamt im
Endausbau der Institute vorgesehenen 67 Direktorenstellen sind derzeit 46
(rd. 69 %) besetzt.

Die Institute der Blauen Liste in den neuen Ländern haben nach den bisherigen
Evaluationsergebnissen insgesamt eine positive Entwicklung genommen. Sie
verfügen über neue, an aktuellen Fragen orientierte Forschungsprogramme und
moderne Strukturen. Ein Großteil geht auf Vorgängereinrichtungen zurück, aus
deren Arbeitsspektrum die vielversprechendsten Gebiete ausgewählt wurden.
Aufgrund besonders schwieriger Anfangsbedingungen haben allerdings einige
ihre volle Leistungsfähigkeit noch nicht erreichen können. Vor allem die physi-
kalischen, technischen und mathematischen, aber auch die auf den Gebieten der
Medizin, Pharmakologie und Biologie tätigen Forschungseinrichtungen der
Blauen Liste haben sich in der Regel gut in die Forschungslandschaft einge-
passt und erbringen zumeist international anerkannte Leistungen. Eine beachtli-
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che Entwicklung ist zudem bei den umweltbezogenen Forschungseinrichtungen
festzustellen, die sich mit Meeres-, Atmosphärenforschung-, Landschaft- und
Klimafolgenforschung befassen.

Der Aufbau der FhG-Einrichtungen ist weit fortgeschritten und wird fortge-
setzt. Ein Schwerpunkt des weiteren Ausbaus liegt derzeit beim 1999 gegrün-
deten Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme in Dresden mit den
Geschäftsfeldern „Multimodale Verkehrssysteme und Prozessführung von
Infrastruktursystemen“. Außerdem errichtet die FhG in Rostock ein „Anwen-
dungszentrum für Großstrukturen in der Produktionstechnik“ und in Ilmenau
eine „Arbeitsgruppe für Elektronische Medientechnologien“.

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der Integration der Forschungs- und
Wissenschaftseinrichtungen der neuen Länder in das nationale Forschungssys-
tem der Bundesrepublik Deutschland haben die Regierungschefs von Bund und
Ländern im November 1996 beschlossen, alle gemeinsam von Bund und Län-
dern geförderten Forschungseinrichtungen zu evaluieren. Inzwischen liegen
Berichte zur Systemevaluation der Fraunhofer-Gesellschaft, der Max-Planck-
Gesellschaft und der Deutschen Forschungsgemeinschaft vor. Die Evaluation
der Blauen-Liste-Einrichtungen will der Wissenschaftsrat bis Ende 2000 ab-
schließen. Gleiches gilt für die Systemevaluation der Helmholtz-Gemeinschaft.

Nach Abschluss dieser Evaluationen wird der Wissenschaftsrat zur Weiterent-
wicklung der deutschen Forschungslandschaft insgesamt Stellung nehmen. Da-
nach wird die Bundesregierung mit den Ländern und den betroffenen Wissen-
schaftsorganisationen die daraus zu ziehenden Konsequenzen erörtern und
Entscheidungen zur weiteren Entwicklung der deutschen Forschungslandschaft
vorbereiten. 

 

5. Wie gestaltet sich die Finanzierung der außeruniversitären Forschungsein-

richtungen aus Bundes- und Landesmitteln sowie aus den europäischen

Strukturfonds ESF, EFRE und EAGFL (bitte Angaben nach Einrichtungen

und Förderumfängen von 1990 bis 2000)?

 

Die Finanzierung der gemeinsam von Bund und Ländern geförderten außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen regelt sich nach der Rahmenvereinbarung
zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Förderung der Forschung
nach Artikel 91b GG – Rahmenvereinbarung Forschungsförderung (RV-Fo)
vom 28. November 1975, zuletzt geändert am 24. Oktober/ 3. November 1997
und ihren Ausführungsvereinbarungen. 

Für die finanzielle Forschungsförderung gelten die von den Vertragschlie-
ßenden festgelegten Schlüssel in einer Bandbreite von 90:10 bis 50:50 (Bund-
Länder).

Die gemeinsame Förderung erstreckt sich nicht auf Forschungseinrichtungen
und Forschungsvorhaben der Ressortforschung und der Industrieforschung.

Darüber hinaus besteht auf der Grundlage des Gemeinschaftlichen Förderkon-
zeptes und der Operationellen Programme der einzelnen Länder zum Einsatz
der Europäischen Strukturfonds in Ziel-1-Gebieten (neue Länder), Förder-
periode 1994 bis 2000, die Möglichkeit, an wirtschaftsnahen außeruniversitä-
ren Forschungseinrichtungen Infrastrukturinvestitionen zur Überwindung von
regionalen Strukturproblemen, zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und/
oder zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen zu fördern. Die Entschei-
dung darüber obliegt dem jeweiligen Land. 
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Übersichten zur institutionellen Förderung der HGF, der Max-Planck-Gesell-
schaft, der Blauen Liste und der FhG in den neuen Ländern werden in der Ant-
wort auf Frage 6 gegeben.

Den Anlagen 3 bis 5 können die entsprechenden EU-Fördermittel für die Ein-
richtungen der Helmholtz-Zentren, der Max-Planck-Gesellschaft und der
Blauen Liste in den neuen Ländern entnommen werden.

 

6. Welche außeruniversitären Forschungseinrichtungen in den neuen Bundes-

ländern erhalten nach Kenntnis der Bundesregierung in welchem Umfang

eine institutionelle Grundförderung (bitte aufgliedern nach den verschiede-

nen Einrichtungen, nach Bundesländern, der Höhe der Grundförderung

von 1990 bis 2000)?

 

Die gewünschten Angaben sind in den Übersichten über die institutionelle För-
derung der Einrichtungen der HGF, der Max-Planck-Gesellschaft, der Blauen
Liste und der FhG in den neuen Ländern seit Gründung bis zum Jahre 2000
(Anlagen 6 bis 9) enthalten.

 

7. Welche außeruniversitären Einrichtungen fordern eine institutionelle

Grundförderung durch den Bund ein und warum wird ihnen eine solche

Grundförderung versagt?

 

Die Forderung nach einer Grundförderung von außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen in den neuen Bundesländern wird gelegentlich vom Verband
innovativer Unternehmen e.V. für einen Teil seiner Mitglieder erhoben. Der
Verband ist 1991 in erster Linie als „Notgemeinschaft“ der damaligen For-
schungs-GmbH (s. auch Antwort zur Frage 2) gegründet worden. Der Bund
fördert die Institute bislang insbesondere durch Mittel aus einer speziell auf
die Belange dieser externen Forschungseinrichtungen zugeschnittenen Projekt-
förderung im Rahmen des Förderprogramms Ost (marktvorbereitende In-
dustrieforschung). Aus Sicht der Bundesregierung betreiben die For-
schungs-GmbH schwerpunktmäßig Auftragsforschung, sind zum Teil nicht
gemeinnützig und werden entsprechend als Unternehmen im Rahmen der Pro-
jektförderung behandelt. 

 

8. Welche Entwicklung hat nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil

der Drittmitteleinwerbung in den außeruniversitären Forschungseinrich-

tungen genommen?

 

Die Helmholtz-Zentren in den neuen Ländern weisen seit Mitte der 90er Jahre
steigende Drittmittelanteile aus. Das GFZ hat seine Drittmitteleinwerbung von
12,0 Mio. DM (1995) auf 31 Mio. DM (1998), das MDC von 15,8 Mio. DM
1995 auf 20,5 Mio. DM (1998) und das UFZ von 10,9 (1995) auf 11,7 Mio.
DM (1998) erhöht.

Auch haben sich diese Forschungseinrichtungen an Wettbewerbsverfahren sehr
erfolgreich beteiligt. So sind z. B. im Rahmen des HGF-Strategiefonds das
Geoforschungszentrum Potsdam, das MDC in Berlin-Buch und das Umwelt-
forschungszentrum Halle-Leipzig federführend für Kooperationsprojekte mit
weiteren nationalen Partnereinrichtungen.
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Auch die FhG-Einrichtungen in den neuen Ländern weisen seit 1992 steigende
Drittmitteleinnahmen aus, wie aus der Anlage 10 ersichtlich ist. Gleiches gilt
für die Blaue-Liste-Einrichtungen (s. Anlage 11). 

In Anlage 12 werden die Drittmittel für die jeweiligen MPG-Einrichtungen in
den neuen Ländern – geordnet nach diesen – ausgewiesen. Hier zeigen sich
zum Teil erhebliche Unterschiede zwischen den Einrichtungen der einzelnen
Bundesländer. 

9. Auf welche Art und Weise sind die außeruniversitären Forschungseinrich-

tungen mit ihren jeweiligen Forschungsgegenständen innerhalb landespoli-

tischer Programme wie z. B. Landesentwicklungskonzeptionen, in die Vor-

sorge- und Grundlagenforschung, in die Entwicklung strukturschwacher

Regionen sowie in die Wirtschafts-, Umwelt- und Beschäftigungsentwick-

lung des jeweiligen ostdeutschen Bundeslandes miteinbezogen?

Die außeruniversitären Forschungseinrichtungen sind neben den Hochschulen
die wichtigste Säule der öffentlich finanzierten Forschung in den neuen Län-
dern. Aufgrund der nach wie vor außerordentlich unbefriedigenden Situation
der Industrieforschung sind die Hochschulen und außeruniversitären For-
schungseinrichtungen nicht nur willkommene Kooperationspartner für die
Wirtschaft, sondern sie müssen auch in erheblichem Umfang fehlende For-
schungspotenziale in der Wirtschaft kompensieren. Die außeruniversitären For-
schungseinrichtungen spielen daher für die weitere Entwicklung der neuen
Länder eine entscheidende Rolle.

Die Hauptforschungsrichtungen der außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen finden als strukturbildende Standortfaktoren Berücksichtigung in den
Landesentwicklungskonzepten, um zielgerichtet die notwendige Infrastruktur
zu schaffen.

10. Gibt es Vernetzungsprojekte zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in

den jeweiligen neuen Bundesländern mit dem Ziel der Herausbildung re-

gionaler Kompetenzzentren auf wichtigen Technologiefeldern, an denen

außeruniversitäre Forschungseinrichtungen beteiligt sind? 

Wenn ja, welche?

Das BMBF unterstützt mit verschiedenen Initiativen die Vernetzung zwischen
den Akteuren der Forschungslandschaft. Solche Initiativen sind beispielsweise
die Ausschreibungen zu BioRegio, InnoRegio, MedNet, Kompetenzzentren
für die Medizintechnik, Kompetenzzentren für die Nanotechnologie, Leit-
projekte und EXIST. An den sich herausbildendenden regionalen Kompetenz-
zentren sind i.d.R. auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen beteiligt.
Hervorzuheben sind insbesondere die folgenden Forschungsnetze mit den ent-
sprechenden außeruniversitären Forschungseinrichtungen:

Kompetenzzentrum für Ophthalmoinnovation Thüringen (beantragt)

– FhG-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik Jena

– Carl Zeiss Jena GmbH

– Aesculap-Meditec Jena GmbH

– IMEDOS GmbH Weimar

– DOMS Medizintechnik GmbH Saalfeld

– ELDITH GmbH i.G. Ilmenau
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MedNet „Systemische entzündlich-rheumatische Krankheiten“

– Deutsches Rheumaforschungszentrum Berlin (6,2 Mio. DM / 1999 bis 2002)

Leitprojekt „Proteomanalyse des Menschen“ (Uni Rostock)

– Firma Bio Tecon, Potsdam (308 TDM / 1999 bis 2003)

– Firma SepServ, Berlin (223 TDM / 1999 bis 2003)

– Firma Wita, Teltow (1018 TDM / 1999 bis 2003)

– Firma BioStep, Jahndorf (268 TDM / 1999 bis 2003)

Leitprojekt „Pharmacogenetik“ (Humboldt Uni Berlin)

– Firma Bruker-Saxonia, Leipzig (2317 TDM / 1999 bis 2001)

– Firma CyBio, Jena (1072 TDM / 1999 bis 2001)

An den folgenden Leitprojekten, deren Zentralen in den alten Bundesländern
angesiedelt sind, sind in erheblichem Maße ostdeutsche Firmen beteiligt:

Leitprojekt „Proteinstrukturfabrik“ (FU Berlin)

– Firma Larova, Teltow (1261 TDM / 1999 bis 2003)

– Firma Wita, Teltow (595 TDM / 1999 bis 2001)

– MDC, Berlin-Buch (3058 TDM / 1999 bis 2003)

– BESSY, Berlin-Adlershof (2639 TDM / 1999 bis 2003)

Leitprojekt „Schmerzforschung“ (Grünenthal)

– Firma Noxxon, Berlin (3047 TDM / 1998 bis 2003)

Leitprojekt „Osteoarthrose“ (Aventis)

– Firma BioTeZ, Berlin-Buch (1211 TDM / 1999 bis 2003)

– Firma InVitec, Berlin-Buch (1408 TDM / 1999 bis 2003)

Leitprojekt „Intermobil“, Dresden

– Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme (IVI), Dresden.

BioRegio Jena

– Hans-Knöll-Institut für Naturstoff-Forschung (HKI), Jena 

– Institut für Molekulare Biotechnologie (IMB), Jena

– Institut für Physikalische Hochtechnologie (IPHT), Jena

BioChance „Probiodrug“

– Leibniz-Institut für Neurobiologie, Magdeburg

– Max-Planck-Institut für Biochemie, Martinsried

EXIST „GET-UP“ (Thüringen) 

Jena:

– Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik

– Institut für Fügetechnik und Werkstoffprüfung GmbH

– Institut für Molekulare Biotechnologie e. V.

Ilmenau:

– Fraunhofer-Anwendungszentrum für Systemtechnik Ilmenau

– Institut für Mikroelektronik und Mechatronik-Systeme GmbH
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Schmalkalden:

– Gesellschaft für Fertigungstechnik und Entwicklung e. V.

– Technologietransferzentrum (TTZ) Werkzeuge und Werkstoffe

Erfurt

– MAZeT Mikroelektronik Anwendungszentrum GmbH Thüringen

– Transferzentrum Mikroelektronik e. V.

EXIST „Dresden exists“

– Materialforschungsverbund Dresden

– Forschungszentrum Rossendorf e. V., Schönfeld-Weißig

– Institut für Werkstoffwissenschaften Dresden

– Institut für Polymerforschung Dresden

– Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik Dresden

– Fraunhofer-Institut Integrierte Schaltungen

– Fraunhofer-Institut Fertigungstechnik und Materialforschung

Seit neuestem können sich die kompetentesten Netze Deutschlands auf der In-
ternet-Plattform „kompetenznetze.de“ präsentieren. Zu den ersten zehn auf-
genommenen Kompetenznetzen zählen unter anderem die folgenden Netze:

BioInstrumente Jena

– Forschungszentrum für Medizintechnik und Biotechnologie e.V. (fzmb) 

– Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik (IOF) 

– Hans-Knöll-Institut für Naturstoff-Forschung e.V. (HKI) 

– INNOVENT e.V. 

– Institut für Bioprozeß- und Analysenmeßtechnik e.V. (iba) 

– Institut für Molekulare Biotechnologie e.V. (IMB) Institut für Physikalische
Hochtechnologie e.V. (IPHT) 

– Max-Planck-Institut für Biogeochemie 

– Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie

Nanotechnologie-Kompetenzzentrum „Ultradünne funktionale Schichten“
Sachsen

– Fraunhofer-Institut für Werkstoff und Strahltechnik (IWS), Dresden

– Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin

– Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft Lacke und Farben mbH, Magde-
burg

– Forschungszentrum Rossendorf e.V. (FZR), Schönfeld-Weißig

– Fördergemeinschaft „Dünne Schichten“ e.V. (FDS), Dresden

– Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Sinterwerkstoffe
(IKTS), Dresden

– Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme (IMS),
Dresden
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– Fraunhofer-Institut für zerstörungsfreie Werkstoffprüfung Saarbrücken
(IZFP), Dresden

– Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM), Chem-
nitz

– Institut für Festkörper- und Werkstofforschung e.V. (IFW), Dresden

– Institut für Festkörperforschung (IFF) ), Dresden

– Institut für metallische Werkstoffe (IFM) ), Dresden

– Gesellschaft für Fertigungstechnik und Entwicklung e.V. (GFE), Schmal-
kalden

– Institut für Physikalische und Mechanische Technologien, Chemnitz

– Institut für Oberflächenmodifizierung (IOM) Leipzig e.V., Leipzig

– Institut für Polymerforschung Dresden e. V. (IPF), Dresden

– Laserinstitut Mittelsachsen e.V., Mittweida

– Zentrum Microelekronik Dresden GmbH, Dresden

– Institut für Lacke und Farben e.V., Magdeburg

11. Wie müßte nach der Vorstellung der Bundesregierung zukünftig die Ent-

wicklung neuer Kooperationsstrukturen und Netzwerke in den neuen

Bundesländern gestaltet werden, damit sie einen noch umfangreicheren

Beitrag als bisher zur Wirtschafts-, Wissenschafts- und Beschäftigungs-

entwicklung sowie zur Erfüllung von ökologischen Erfordernissen leisten

kann?

Wichtige Voraussetzungen für die Entstehung von Innovationen sind Motiva-
tion, Kreativität und Kompetenz. Diese Faktoren können sich in enger Zusam-
menarbeit unterschiedlichster Personen aus Bildungs- und Forschungseinrich-
tungen, Unternehmen, Politik, Verwaltung, Vereinen und Verbänden sowie der
Sozialpartner besonders gut entfalten. Vor allem die regionale Ebene ist für sol-
che Zusammenschlüsse von Akteuren aus unterschiedlichen Bereichen geeig-
net. Hier ist ein schneller und effektiver Informationsaustausch und ein gemein-
sames Lernen möglich. Die Bündelung verschiedener Kompetenzen verhilft
einer Region dazu, ihr Potential optimal zu nutzen.

Das BMBF fördert die Entwicklung neuer Kooperationsstrukturen insbeson-
dere auf dem Wege der Initiierung von Wettbewerben zwischen solchen Netz-
werken. Auf diese Weise gelingt es, die vielfältigen Akteure der Bildungs- und
Forschungslandschaft anzuregen, zu kooperieren und ihre Kompetenzen syner-
getisch zu nutzen. Durch die Festlegung der Auswahlkriterien können neben
dem Ziel der Unterstützung wissenschaftlicher Qualität auch strukturelle För-
derziele bestimmt werden. Kooperation und Vernetzung spielen dabei eine
große Rolle.

Die außeruniversitären Forschungseinrichtungen sind insbesondere in einer
Reihe von Verbundprojekten des BMBF mit dem Ziel des Ausbaus der Zusam-
menarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft eingebunden. Diese Verbund-
projekte dienen allerdings weniger dem Ziel der Herausbildung regionaler
Kompetenzzentren als dem Ausbau der technologischen Leistungsfähigkeit
Deutschlands.

Das Ziel der Entwicklung regionaler Kompetenzzentren in den neuen Ländern
wird insbesondere durch das InnoRegio-Programm des BMBF verfolgt. Mit



Drucksache 14/3497 – 14 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

diesem Programm werden in einem dreistufigen Prozess Konzeptionen und
Projekte zur Förderung der regionalen Zusammenarbeit zwischen Bildungs-
und Forschungsträgern sowie Unternehmen der Wirtschaft gefördert. Ziel ist es,
selbsttragende regionale Entwicklungsprozesse zu generieren. In der laufenden
zweiten Phase der Förderinitiative werden gegenwärtig in 25 ausgewählten Re-
gionen entsprechende Konzeptionen und Projektvorschläge erarbeitet. Inwie-
weit an den InnoRegio-Konzeptionen außeruniversitäre Forschungseinrichtun-
gen beteiligt sein werden, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht
definitiv angeben.

Die Auswahl beim InnoRegio-Wettbewerb orientiert sich an den folgenden In-
novationsfaktoren: 

1. Bereitschaft und Fähigkeit der Akteure der Region, Ideen für Innovationen
zu entwickeln;

2. Art, Zahl, Profil und Leistungsfähigkeit der Bildungs- und Forschungsein-
richtungen in der Region;

3. Ausbildungsprofil, Verfügbarkeit und Beschäftigung qualifizierten Perso-
nals;

4. Art, Zahl und Profil der Wirtschaftsunternehmen der Region;

5. Qualität und Umfang des Zusammenwirkens der Bereiche Bildung, For-
schung, Wirtschaft (einschl. Dienstleistung, Handel, Handwerk), Finanzie-
rung und Verwaltung bei der Vorbereitung und Umsetzung von Innovatio-
nen (Vernetzung, gemeinsame Gremien, Kopplung von Regional- und
Kompetenzentwicklung etc.);

6. Verfügbarkeit und Nutzung von Know-how (z. B. Patente) und Infrastruk-
tur der Region für die Entwicklung von Innovationen;

7. Diversifikations- und lnnovationsbereitschaft/-fähigkeit von Unternehmen
der Region;

8. Kooperation und Kooperationsmöglichkeiten von Unternehmen, For-
schungs- und Bildungseinrichtungen der Region;

9. Bereitschaft und Fähigkeit der Menschen in der Region, innovative Unter-
nehmen zu gründen (Anzahl der Gründungen, Gründungsklima, Erwerb
von Fähigkeiten u. a.);

10. Dienstleistungsangebot für innovative Unternehmen und Unternehmens-
gründer;

11. Attraktivität der Region für die Ansiedlung bzw. Neugründung innovativer
Unternehmen (Infrastruktur, Akzeptanz, Lebensqualität u. a.);

12. Bereitschaft und Möglichkeit von Banken, privaten und öffentlichen Geld-
gebern, innovative Unternehmen, Institutionen und Projekte der Region zu
finanzieren und zu begleiten;

13. Genehmigungspraxis für die Errichtung und den Betrieb von Produktions-
anlagen in der Region (Dauer, Aufwand etc.);

14. innere und äußere Wahrnehmung der Region und ihrer Akteure (Standort-
marketing u. a.);

15. spezielle Modelle zur Beschäftigungs- und Arbeitsmarktförderung.
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12. Wie schätzt die Bundesregierung die Beziehungen zwischen universitärer

und außeruniversitärer Forschung in den einzelnen neuen Bundesländern

ein?

Die Beziehung der universitären zur außeruniversitären Forschung ist aufgrund
des fachlichen Zuschnitts und des Forschungsprofils der neu geschaffenen
außeruniversitären Forschungseinrichtungen in den neuen Ländern sehr eng.
Der überwiegende Teil der Berufungen von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern in Leitungspositionen der außeruniversitären Forschung erfolgte ge-
meinsam mit Hochschulen. Von Beginn an wurden damit gute Voraussetzungen
für Kooperationen geschaffen. Insbesondere Nachwuchswissenschaftlerinnen
und -wissenschaftlern aus den Hochschulen wurden damit zusätzliche Chancen
eröffnet, sich auf Doktoranden- und Postdoktorandenstellen zu qualifizieren.
Diese Rahmenbedingungen gelten grundsätzlich für alle neuen Länder. Struktu-
relle Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern sind der Bundesregierung
nicht bekannt.

Blaue-Liste-Einrichtungen und Universitäten arbeiten in den neuen Ländern er-
folgreich zusammen, z. B. in Sonderforschungsbereichen und Schwerpunkt-
programmen. Die gemeinsame Nutzung von Infrastruktur, die Beteiligung von
Wissenschaftlern aus Blaue-Liste-Einrichtungen an der Lehre und die Betreu-
ung des wissenschaftlichen Nachwuchses intensivieren diese Beziehungen zu-
sätzlich. Kernpunkt sind die gemeinsamen Berufungen von Leitungswissen-
schaftlern mit benachbarten Hochschulen, die in der weitaus überwiegenden
Zahl der Blaue-Liste-Einrichtungen in allen neuen Ländern gängige Praxis ist. 

Auch die Institute der Max-Planck-Gesellschaft in den neuen Ländern haben
ein dichtes Netz von Kooperationsbeziehungen mit den Hochschulen. Im Mit-
telpunkt stehen Doppelberufungen sowie Kooperationen in Sonderforschungs-
bereichen. An jedem vierten Sonderforschungsbereich sind Wissenschaftler der
Max-Planck-Gesellschaft beteiligt. Bei den Schwerpunktprogrammen tragen
sie zu jedem zweiten durch ihre wissenschaftliche Arbeit bei. 

Die standardmäßige Vernetzung zwischen einem Fraunhofer-Institut (FhI) und
der Hochschule geschieht durch die gemeinsame Berufung der Institutsleiter.
Es ist gleichzeitig ein Ausweis der akademischen Qualifikation der Instituts-
leiter. Dadurch ist zum einen eine anwendungsorientierte Ausbildung und zum
anderen der Transfer der Grundlagenforschung in die Anwendung garantiert.
Kooperationsabkommen jedes FhI mit einer Hochschule sind die Grundlage für
die enge Wechselwirkung zwischen den FhI und den Unis.

Ein bedeutsamer Faktor für die Kooperation der außeruniversitären For-
schungseinrichtungen mit den Hochschulen ist die Ausbildung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses. Die Einrichtungen der Blauen Liste, der HGF, der
Max-Planck-Gesellschaft und der FhG leisten hier erhebliches. Diese Koopera-
tion ist zum Vorteil beider Seiten: die außeruniversitären Einrichtungen gewin-
nen die Nachwuchswissenschaftler für Forschungsarbeiten mit hohem Innova-
tionsgrad, im Gegenzug erhalten die Hochschulen hervorragend ausgebildete
Wissenschaftler für ihre weiteren Arbeiten.

Die Bundesregierung begrüßt die enge Kooperation von außeruniversitärer For-
schung und Forschung in den Hochschulen in den neuen Ländern. Außeruni-
versitäre Forschungseinrichtungen und Institute der Hochschulforschung er-
gänzen auf diesem Wege ihre Ressourcen mit erheblichen Synergieeffekten. 
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13. Wie kann aus Sicht der Bundesregierung in den außeruniversitären Wis-

senschaftseinrichtungen der neuen Bundesländer ein höherer Stellenwert

der mittel- und längerfristigen Vorlauf- und Grundlagenforschung er-

reicht werden?

Ein erfolgreiches Forschungssystem zeichnet sich durch ein ausgeglichenes
Portfolio an erkenntnisorientierter Grundlagenforschung, technologischer Ent-
wicklung sowie industrieller Anwendung aus. Ein hohes Maß an Vernetzung
stellt sicher, dass das in Forschung und Entwicklung bereitgestellte Wissen für
die jeweiligen, im Einzelnen oft unterschiedlichen Anwendungszwecke von
Wirtschaft, Staat und Gesellschaft genutzt werden kann. 

Diesen Anforderungen wird die Forschungslandschaft in den neuen Ländern
gerecht. Im Gesamtprofil der Forschung sind zurzeit keine generellen Defizite
erkennbar, die zu einer Änderung der institutionellen Ausrichtung der staatlich
geförderten Forschungseinrichtungen in den neuen Ländern führen sollten. Zur
z. T. national und international führenden Position der Forschungseinrichtun-
gen in ihren jeweiligen Forschungsfeldern wurde in der Antwort auf Frage 3
bereits Stellung genommen.

Allerdings gilt weiterhin, dass das Wegbrechen früherer Märkte insbesondere in
den mittel- und osteuropäischen Ländern, die radikale Umstellung veralteter
Produktionstechniken und die sich zeitlich oft nur sehr langfristig anpassenden
Kooperationsnetze im Wissens- und Technologietransfer es bisher verhindert
haben, dass sich die Industrieforschung in den neuen Ländern quantitativ auf
ein Niveau entwickeln konnte, das der Modernität der Ausrichtung der staatlich
finanzierten Forschungseinrichtungen entsprochen hätte. Die Bundesregierung
hat deshalb ihre Maßnahmen insbesondere in der Projektförderung darauf kon-
zentriert, das vorhandene Innovationspotenzial regional besser zu verankern
und das Entstehen „technologischer Inselpositionen“ zu verhindern. 

14. Welchen Umfang nehmen Existenzgründungen aus außeruniversitären

Forschungseinrichtungen ein?

Forschungseinrichtungen in den neuen Ländern zeichnen sich durch besonderes
Engagement in der Gründerförderung aus. So haben sich im Umfeld des MDC
inzwischen über 30 technologieorientierte Unternehmen angesiedelt überwie-
gend im Gebiet Biotechnologie/Bioinformatik. Beispielgebende Gründerinitia-
tiven verfolgen insbesondere auch das Institut für Halbleiterphysik in Frank-
furt/Oder oder das Institut für Molekulare Biotechnologie in Jena in
Kooperation mit der dortigen Universität. Die von HMI, DLR und UFZ sowie
dem Forschungsverbund Berlin (FVB) eingerichtete Innovationsleitstelle in
Berlin-Adlershof hat in den gut eineinhalb Jahren ihres Bestehens vier Unter-
nehmensgründungen verwirklicht und weitere sechs vorbereitet.

Aus den Helmholtz-Zentren der neuen Länder sind insgesamt etwa 20 Aus-
gründungen bekannt, aus der MPG drei (drei weitere sind in Vorbereitung), aus
den Einrichtungen der Blauen Liste nach Auskunft der Wissenschaftsgemein-
schaft „Gottfried-Wilhelm-Leibniz“ ca. 20. Aus FhG-Einrichtungen sind in den
neuen Ländern bereits über 10 Ausgründungen erfolgt. 
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15. Gibt es in den verschiedenen neuen Bundesländern Beispiele für die Ge-

staltung eines neuen Forschungstyps von der Grundlagenforschung bis

zur technologischen Reife und Technikanwendung? 

Wenn ja, welche?

Auf die Anforderungen an ein erfolgreiches Forschungssystem wurde bereits in
der Antwort auf Frage 13 hingewiesen. Diese Anforderungen gelten in alten
und neuen Ländern gleichermaßen. Dies gilt insbesondere für den Grundsatz,
dass Grundlagenforschung und angewandte Forschung in einer unauflösbaren
Beziehung zueinander zu sehen sind. Die bundesweit rasch wachsenden Ein-
nahmen von Max-Planck-Instituten und Helmholtz-Zentren aus Lizenzverein-
barungen belegen, dass dieser Zusammenhang zunehmend erkannt wird.

Teilweise sind Defizite der deutschen Forschungslandschaft, die in den ein-
gangs erwähnten Systemevaluationen bereits ersichtlich wurden, in den neuen
Ländern weniger ausgeprägt als in den alten. Dies gilt z. B. für die Vernetzung
der außeruniversitären Forschung mit Hochschulen bzw. für einrichtungsüber-
greifende Kooperationen. Teilweise gestaltet sich der Aufbau neuer Kooperati-
onsstrukturen in den neuen Ländern aber auch wegen der Besonderheiten der
externen Industrieforschung (vgl. oben Antwort zu Frage 13) schwierig. Der
geringere Industriebesatz, erst allmählich steigende Patentaktivitäten der Wirt-
schaft und die im Durchschnitt geringere Rentabilität der Betriebe sind hier als
Gründe zu nennen. 

Insofern gibt es eine Reihe von Besonderheiten im Forschungsumfeld, aber
keine grundsätzlich anderen Strukturen oder Anforderungen an das For-
schungssystem in den neuen Ländern. Insgesamt besteht in den neuen Ländern
ein hoher Grad an Aufgeschlossenheit für Kooperationen von Forschungsein-
richtungen mit der Wirtschaft; selbst in Gebieten wie der Umwelt- oder Ge-
sundheitsforschung ergeben sich daraus vielversprechende Kooperationen für
innovative industrielle Anwendungen oder Dienstleistungen. Auf die beispiel-
gebende Verbindung von Grundlagenforschung und industrieller Anwendung
u. a. im Umfeld des MDC in Berlin-Buch und des UFZ in Leipzig-Halle wurde
in der Antwort auf Frage 13 bereits hingewiesen.

Insgesamt kommt der im Auftrag des BMBF im Januar dieses Jahres veröffent-
lichte Bericht „Zur technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands“ zu dem
Ergebnis, dass die Integration der neuen Länder in den internationalen Tech-
nologiewettbewerb kontinuierlich vorankommt. In der Wirtschaft der neuen
Länder waren 1997 gut 25 000 Beschäftigte in FuE beschäftigt, rd. 6 % mehr
als 1995.

16. Welche Maßnahmen zur Sicherung und Ausweitung unbefristeter, sozial-

versicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse für die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der außeruniversitären Forschungseinrichtungen

wurden durch die Bundesregierung ergriffen und eingeleitet (z. B. für den

Stopp von Stellenplankürzungen, für die Umwandlung befristeter in un-

befristete Arbeitsverträge u. a.)?

Die Bundesregierung vertritt die Auffassung, dass das derzeitige System eines
Nebeneinanders von befristeten und unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen
in den außeruniversitären Forschungseinrichtungen sich bewährt hat und beibe-
halten werden sollte. Im Interesse von Innovationsfähigkeit und Nachwuchsför-
derung sowie für den Wissenstransfer aus den außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen in andere Bereiche der Gesellschaft ist ein angemessener Anteil
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befristeter Positionen erforderlich. Insbesondere müssen die Qualifizierungs-
möglichkeiten in den Einrichtungen für kommende Generationen von Nach-
wuchswissenschaftlern offengehalten werden. Diese Auffassung wird von dem
Bericht der vom BMBF eingesetzten Expertenkommission „Reform des Hoch-
schuldienstrechts“ gestützt. 

Die Entscheidungen über das für die Funktionsfähigkeit der Einrichtungen und
die Wahrnehmung der Aufgaben in der Qualifizierung des wissenschaftlichen
Nachwuchses erforderliche Verhältnis zwischen befristeten und unbefristeten
Stellen und über die entsprechenden Einstellungen bzw. Entfristungen von Ar-
beitsverhältnissen sind von den Einrichtungen – in den durch den Stellenplan
gesetzten Grenzen – selbständig unter Berücksichtigung der Besonderheiten
des jeweiligen Forschungsbereichs zu treffen. Eine unmittelbare staatliche Ein-
flussnahme würde mit dem von der Bundesregierung verfolgten Ziel größerer
Autonomie der Forschungseinrichtungen nicht in Einklang stehen.

Um insbesondere die Chancen von Frauen in der Wissenschaft zu steigern,
wurden zusätzliche unbefristete Einstellungsmöglichkeiten geschaffen. So sind
für die 16 Einrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher
Forschungszentren (HGF) als „Einstellungskorridor“ ab 1999 zusätzliche unbe-
fristete Beschäftigungsmöglichkeiten ausgewiesen worden. 

17. Welche Möglichkeiten werden von der Bundesregierung zur Vertiefung

der öffentlichen Einflussnahme auf die geförderte außeruniversitäre For-

schung gesehen?

Die Bundesregierung sieht keine Veranlassung, ihre Einflussnahme auf die öf-
fentlich geförderte Forschung zu verstärken. Im Rahmen zusätzlicher Flexibili-
sierungsmaßnahmen in der außeruniversitären Forschung wird staatlicher Ein-
fluss zugunsten von mehr Selbstverantwortung der Forschung und eines
höheren Grads an Autonomie z. B. bei der Verwendung der Mittel vielmehr ab-
gebaut. Maßstab für die Qualität der Forschung und den Ressourceneinsatz der
Einrichtungen ist vor allem der internationale Wettbewerb. Weniger Bürokratie
und geringere Regelungsdichte sollen deshalb den für kreative Forschung erfor-
derlichen Freiraum sichern, damit sich die Forschungseinrichtungen in diesem
Wettbewerb behaupten können. 

18. Auf welche Forschungsfelder konzentriert sich die Arbeit der außeruni-

versitären Forschungseinrichtungen in den neuen Bundesländern und in-

wieweit werden nach Auffassung der Bundesregierung die Forschungs-

felder den Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung und der

Globalisierung gerecht?

Einige besonders innovative Forschungsfelder in den neuen Ländern sind be-
reits angeführt worden (vgl. oben Antwort zu Frage 3). Daneben existieren
zahlreiche Gebiete, mit denen neues Wissen und neue Anwendungen erschlos-
sen werden. Dies reicht von der Verkehrsforschung und der medizinischen For-
schung bis hin zu Materialforschung, Informationstechnologie und Plasma-
physik. 

Einrichtungen der HGF, MPG, der Blauen Liste und der FhG leisten in dem
komplexen Gebiet der nachhaltigen Forschung bedeutende Beiträge. Dies gilt
sowieso für Umweltwissenschaften, aber auch für die Materialwissenschaften,
wenn neue Materialien mit längerer Lebensdauer, größerer Umwelt- und Bio-
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verträglichkeit hergestellt werden, für deren Entwicklung weniger Energie be-
nötigt wird. 

Weitere Beispiele: Das Geoforschungszentrum Potsdam baut ein Netzwerk Na-
turkatastrophen auf, um die komplexe Wirkungskette von auslösendem Ereig-
nis und sekundären Effekten untersuchen zu können. Das Potsdam-Institut für
Klimafolgenforschung gehört zu den wenigen deutschen Einrichtungen, die
systematisch globale anthropogene Umweltveränderungen erforschen. Grund-
lagen auf diesem Gebiet werden in Potsdam ebenfalls von der dortigen For-
schungsstelle des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung er-
arbeitet. Die Forschungen des UFZ Halle-Leipzig im Umweltbereich sind
gleichermaßen von globaler und regionaler Bedeutung. International werden
Forschungsergebnisse des UFZ z. B. im Rahmen des vom UN-Wüstensekreta-
riats verfolgten Programms „Combating Desertification“ zur Verfügung ge-
stellt. Gleiches gilt für Arbeiten zum Thema Bergbaufolgelandschaften, für
welches das UFZ national und international Wissen zur Verfügung stellt, das
bei der Entwicklung von Sanierungskonzepten für Landschaften mit hochbe-
lasteten Böden und Gewässern in Mitteldeutschland in jüngster Vergangenheit
gewonnen worden ist. Das MPI für demografische Forschung in Rostock ist
durch seine Altersstudien in internationale Kontexte, u. a. in China, den USA
und Dänemark, eng eingebunden. 

In der medizinischen Forschung sind u. a. die Arbeiten des MPI für neuropsy-
chologische Forschung in Leipzig zu erwähnen, die mit dem Schwerpunkt „Re-
habilitation bei Hirninfarkten“ in der Verbindung von klinischer Forschung und
Grundlagenwissen einen innovativen Schwerpunkt gesetzt haben. Auch das In-
stitut für Neurobiologie der Blauen Liste in Magdeburg hat sich zu einem inter-
nationalen Zentrum für Lern- und Gedächtnisforschung entwickelt.

Die FhG-Einrichtungen in den neuen Ländern arbeiten schwerpunktmäßig auf
folgenden Forschungsfeldern:

– Werkstofftechnik, Polymere

– Produktionstechnik, Fertigungstechnologie

– Informations- und Kommunikationstechnik

– Mikroelektronik, Mikrosystemtechnik

– Verfahrenstechnik, Automatisierung

– Oberflächentechnik und Photonik

– Lebenswissenschaften

Bei der Ausrichtung des Technologie-Portfolios ist insbesondere die Marktrele-
vanz entscheidend. Nur wenn ein entsprechender Auftragsforschungsmarkt
existiert oder absehbar ist, greift die FhG das Forschungsfeld auf. Dabei ist der
globale Maßstab bedeutend, denn die FhG muss ihren lokalen Kunden global
wettbewerbsfähiges Wissen anbieten. Die Leistungen der FhG müssen Welt-
maßstab haben. Deshalb vernetzt sich die FhG auch weltweit mit anderen For-
schungseinrichtungen und mit Kunden, um die Forschung und den Markt ken-
nen zu lernen. Dieses Wissen wird bei der Vertragsforschung für die lokalen
Kunden berücksichtigt.

Das Prinzip der Nachhaltigkeit hat innerhalb der FhG einen hohen Stellenwert.
Die Forschungsarbeiten berücksichtigen u. a. die Ressourcenschonung durch
Recycling oder neue Materialien, die CO2-Problematik durch alternative Ener-
giequellen und Energieeinsparungen u. a. durch neue Mobilitätskonzepte oder
im Bereich der Ernährung den Einsatz von Biotechnologie.



Drucksache 14/3497 – 20 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

19. Welche Möglichkeiten werden gesehen, um über den Ausbau der außer-

universitären Forschung, insbesondere bei den Fraunhofer-Einrichtun-

gen, das Potenzial der wirtschaftsnahen Forschung zu stärken? 

Welche Beispiele gibt es dafür?

Wie in den Antworten zu den Fragen 1 und 2 dargestellt, sind in den vergange-
nen Jahren in den neuen Ländern 18 FhG-Einrichtungen aufgebaut worden
bzw. noch im Aufbau. Damit wurde ein großer Beitrag zur Stärkung anwen-
dungsorientierter (wirtschaftsnaher) Forschung geleistet.

Als Beispiele für die Stärkung der wirtschaftsnahen Forschung sind insbeson-
dere hervorzuheben:

Das Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik (IOF) in Jena
unterstützt die optische Industrie in Thüringen beim Strukturwandel. Das IOF
entwickelt optische Schichtsysteme für UV-Strahlung. Dabei hat es Spiegel mit
den weltweit höchsten Laserfestigkeiten gebaut. In öffentlich geförderten Ver-
bundprojekten arbeitet das IOF mit zahlreichen Industriepartnern nun daran,
die Spitzenposition in den optischen Schichten weiter auszubauen, um die tra-
ditionelle optische Industrie bei der Entwicklung neuer, innovativer Produkte
zu unterstützen.

Das Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik (FEP) in
Dresden hat eine neue Technologie (Puls-Sputter-Technik) zur großflächigen
Glasbeschichtung und darauf basierende innovative Schichtsysteme entwickelt.
In Zusammenarbeit mit zwei namhaften Firmen der Glasindustrie wurde diese
Technologie zur Serienreife geführt, um auch in den neuen Bundesländern kon-
kurrenzfähige Produktionsstandorte aufzubauen. Die organisatorische Verbin-
dung des FEP mit dem Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik
(IST), Braunschweig, unter einer gemeinsamen Leitung bedeutet, dass damit
weltweit eine einmalige Kompetenz entstanden ist: Die Beherrschung der va-
kuumbasierten Beschichtungsverfahren in Kombination mit den wichtigsten
atmosphärischen Beschichtungs- und Oberflächenbehandlungstechnologien er-
möglicht es, nahezu alle Wachstumsmärkte in diesem Bereich mit Forschungs-
und Entwicklungsleistungen zu bedienen und der Wirtschaft optimale maßge-
schneiderte Problemlösungen anbieten zu können.

20. Welche Rolle spielen die außeruniversitären Forschungseinrichtungen im

Spannungsfeld zwischen Globalisierung und Regionalisierung?

Die vom Bund finanziell geförderten Einrichtungen sind sämtlich von über-
regionaler Bedeutung. Ihr Beitrag zur Forschung, der häufig globale Fragestel-
lungen betrifft, wird an internationalen Maßstäben gemessen. 

Dabei stützen sich die Forschungseinrichtungen sehr häufig auf regionale Netz-
werke und wirken als Kristallisationspunkte für Kompetenzzentren auf ihrem
jeweiligen Gebiet.

Grundsätzlich sind erfolgreiche Forschungseinrichtungen in ihrer Arbeit auch
immer international vernetzt. Dies wird u. a. durch den Umfang und das
Spektrum der internationalen Gastwissenschaftler und Postdoktoranden belegt.
Besondere Bedeutung kommt der wissenschaftlichen Vernetzung und dem in-
ternationalen wissenschaftlichen Wettbewerb vor dem Hintergrund der europä-
ischen Integration zu. An den mit EU-Mitteln geförderten Forschungsnetz-



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 21 – Drucksache 14/3497

werken sind die Forschungseinrichtungen in den neuen Ländern in steigendem
Umfang beteiligt. 

21. Welche Ergebnisse wurden bei der Umsetzung des WIP-Programmes hin-

sichtlich der Einbeziehung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

lern in außeruniversitäre Forschungseinrichtungen in den jeweiligen ost-

deutschen Bundesländern bis zum Jahr 2000 erreicht?

Das Wissenschaftler-Integrationsprogramm (WIP) hatte eine Laufzeit von 1992
bis 1996. Hinsichtlich der mit diesem Programm erreichten Ergebnisse wird auf
die Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion der PDS
„Zur Entwicklung und zur Situation in Ostdeutschland“ (Drucksache 14/2622)
(hier Antwort auf Frage 24) verwiesen.
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Anlage 1

– Institut für Kristallzüchtung (IKZ) im Forschungsverbund Berlin e. V., Berlin Adlershof
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Noch Anlage 1
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– Institut für Diabetes „Gerhard Katsch“ Karlsburg e. V. an der Universität Greifswald
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